
Die Landesregierung will dem Prüfbe-
richt des Landesrechnungshofs (LRH)
bezüglich der Arbeitszeit der Lehrkräfte

der allgemein bildenden Schulen nicht folgen.
Die Hildesheimer Prüfbehörde hatte bean-
standet, dass ältere und schwer behinderte
Lehrkräfte unabhängig von ihrer individuellen
Leistungsfähigkeit Ermäßigungsstunden er-
halten. Solche pauschalen Ermäßigungen
seien „in Anbetracht der äußerst angespann-
ten Haushaltslage des Landes“ nicht zu
rechtfertigen. Ihre Streichung würden Lehrer-
stellen im Wert von 12 Mio. Euro einsparen. 

Auch die Anrechnungsstunden „für beson-
dere Belastungen“ (Anlage 3 zu § 15 ArbZVO-
Lehr) waren in das Visier des LRH geraten. Et-
wa die Hälfte der im Schuljahr 2002/03 ge-
währten Anrechnungsstunden sei nicht erfor-
derlich gewesen, was Einsparungen im Wert
von 27 Mio. Euro entspricht. Der Landtag hat-
te im November 2004 die Monita des LRH
aufgegriffen und die Landesregierung aufge-
fordert, die Einsparvorschläge zu prüfen und
dem Parlament über das Veranlasste zu be-
richten.

Der Antwort der Landesregierung (Land-
tagsdrucksache 15/1737) ist zu entnehmen,
dass sie keinen akuten Handlungsbedarf
sieht. Die Altersermäßigung – auch in ihrer
pauschalierten Form – wird „nach wie vor für
angemessen und notwendig“ gehalten. Das
ergäbe sich aus dem im Bereich der Lehrkräf-
te verstärkt festzustellenden Burn-out-Syn-
drom. Die Landesregierung verweist in ihrer
Antwort an den Landtag auf eine Reduzierung
der Altersermäßigung in den letzten Jahren
und hält bei einer weitergehenden Verminde-
rung oder gar Streichung eine Verstärkung
des Trends für wahrscheinlich, dass lebensäl-
tere Lehrerinnen und Lehrer deutlich früher

dienstunfähig werden als Beamtinnen und
Beamte in anderen Tätigkeitsfeldern. Auch
die in der Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte
enthaltene Ermäßigung der Regelstundenzahl
für Schwerbehinderte wird für „sachgerecht
und angemessen“ gehalten.

Die Landesregierung will dem Landesrech-
nungshof auch bei den Anrechnungsstunden
für „besondere Belastungen“ nicht folgen. Die
zu bewältigenden außerunterrichtlichen Auf-
gaben hätten in den letzten Jahren eher zu-
als abgenommen. Durch die Schulstrukturre-
form und die Entwicklung zu mehr Eigenver-
antwortung der Schulen sei keinesfalls ein
Aufgabenabbau, sondern vielmehr eine Auf-
gabenzunahme zu verzeichnen. Über die zum
Beginn des Schuljahres 2004/05 in Kraft ge-
tretenen Kürzungen hinausgehende Reduzie-
rungen der Anrechnungsstunden für „beson-
dere Belastungen“ werden „gegenwärtig we-
der für sachgerecht noch für vertretbar“ an-
gesehen.

Entgegenkommen zeigt die Landesregie-
rung dagegen bei der Anregung des LRH, die
Anrechnungsstunden für den gesamten Be-
reich der Schulleitungsaufgaben in einem zu-
sammengefassten Stundenkontingent auszu-
weisen. Es entspreche ihrem bildungspoliti-
schen Ziel, die großen Blöcke der Anrech-
nungsstunden für schulleitende Aufgaben
und für besondere Belastungen in einem
Stundenpool zusammenzuführen. Den Schu-
len solle mehr Eigenverantwortung übertra-
gen und eine „größere Entscheidungsfreiheit
für einen belastungsgerechten Einsatz der
Lehrkräfte eingeräumt“ werden. 

Ob dem Vorschlag des LRH gefolgt wer-
den soll, für einen belastungsgerechten Ein-
satz der Lehrkräfte müsste „die tatsächliche
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung der Lehr-

kräfte differenziert nach Schulform, Fächern
und Funktionen ermittelt“ werden, geht aus
der Antwort der Landesregierung nicht her-
vor. D.G.

Keine Verminderung von Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden

Landesregierung widersetzt
sich dem Rechnungshof
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